
Plakatierung vor der anstehenden Wahl

Sehr geehrter Herr Schwanz,

da uns bereits erste Anfragen erreichen, móchten wir Sie mit diesem Schreiben iiber die Rahmen-
bedingungen hinsichtlich der Plakatierung in unserem Stadtgebiet anlässlich der bevorstehenden
Wahlen informieren .

Das Aufstellen von Werbeplakaten durch politische Parteien erfordert nach der geltenden Rechts-
lage eine Ausnahmegenehmigung nach §§ 32, 46 Absatz 1 der Straf3enverkehrsordnung, da eine
gewísse Verkehrserschwerung durch mógliche Sichtbehinderungen mČglich ist .
Aufšerdem stellt die Plakatierung eine Sondernutzung des bffentlichen Straf3enraumes dar, die
nach § 16 des Hessischen Stra(3engesetzes erlaubnispflichtig ist .
Im Hínblíck auf das Grundrecht der freien Meinungsäuflerung nach Artikel 5 des Grundgesetzes
werden solche Genehmigungen und Erlaubnisse in aller Regel erteilt .

Zur Vermeidung unnôtígen Verwaltungsaufwands, wird das ortstibliche Plakatieren in einem Zeit-
raum von zweí Monaten vor Wahlen und Abstimmungen, so wie bisher, von der Straffenverkehrs-
behôrde und dem Strafšenbaulastträger als nach der Straf3enverkehrsordnung genehmigungsfreier
Gemeíngebrauch angesehen. Dies entspricht auch den beiliegenden Empfehlungen des Hessi-
schen Ministeriums fíar Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung vom 23.08.2007 .

Dies bedeutet fiir die allgemeine Wahlwerbung vor der Wahl am 25 .05.2014, dass

Wahlwerbeplakate ab 31 .03.2014 mit einer Ansichtsfläche von bis zu 1 qm (DIN AO) geneh-

mígungsfrei aufgestelltwerden kánnen .

Ausnahme: Plakate diirfen nicht aufgestellt werden
• ín Hofheim ín der gesamten Hauptstrafše und der Straf3e Alte Bleiche (B 519) im Abschnitt

der Schwarzbachbriicke beidseitig sowie am neuem BrGckengeländer des Wasserschlos-
ses beidseitig

•

	

in Hofheim-Diedenbergen, Casteller Straf .e zwischen Kirche und Gemeindehaus
im ge-

pflasterten Bereich .

Eine Hóchstzahl der Plakate wird nicht vorgegeben .
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Telefon 1061921202-0

Piratenpartei Deutschland Telefax (061 92) 7654

Kreisverband Main-Taunus
z. Hd . Herrn Gerhard Schwanz

Internet www.hofheim .d e
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